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Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Kultur  Sitzung am 13.04.2018 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 120/18 
 

Betreff: Tanzförderung der Stadt Ulm ab 2019 
Bericht Domenico Strazzeri, Strado Compagnia Danza 

  
Anlagen: 1  

 
 
Antrag: 
 
1. den Bericht von Domenico Strazzeri, Strado Compagnia Danza, zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2. der dauerhaften Verlängerung der bisher befristeten Förderung Tanz ab 2019 in Höhe von 
jährlich 120.000 Euro unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllenden städtischen 
Aufgaben, sowie der Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplanes durch den Gemeinderat, 
zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabine Schwarzenböck
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Sachdarstellung: 
 
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen: ja 
Auswirkungen auf den Stellenplan: nein 

  

MITTELBEDARF 

 

INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG 
(Mehrjahresbetrachtung) 

 ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]  

PRC:  
Projekt / Investitionsauftrag:  

 PRC: 2810-510 

Projekt / Auftrag: L51028100100 

 

Einzahlungen  €  Ordentliche Erträge  € 

Auszahlungen  €  Ordentlicher Aufwand 120.000 € 

       davon Abschreibungen  € 

   Kalkulatorische Zinsen (netto)  € 
     

Saldo aus Investitionstätigkeit  €  Nettoressourcenbedarf 120.000 € 

     

MITTELBEREITSTELLUNG 

1. Finanzhaushalt 2018   2019 ff  

Auszahlungen (Bedarf):  €  innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei 
PRC 2810-510  € 

Verfügbar:  €    

Ggf. Mehrbedarf   €  fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: 
PRC   € 

Deckung Mehrbedarf bei  
PRC  

    

PS-Projekt 7  €  Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln, 
vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller 
städtischen Aufgaben und der 
Beschlussfassung des jeweiligen 
Haushaltsplanes durch den 
Gemeinderat. 

120.000 € 

bzw. Investitionsauftrag 7  €    
     

2. Finanzplanung 2019 ff     

     

Auszahlungen (Bedarf):  €    

i.R. Finanzplanung veranschlagte 
Auszahlungen  € 

   

Mehrbedarf Auszahlungen über 
Finanzplanung hinaus   € 

   

Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung   
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1. Sachbericht 

Der Fachbereichsausschuss Kultur hat in seiner Sitzung am 27.04.2012 (GD138/12) die 
Kulturförderung in der Sparte Tanz beschlossen. Damit erhielt der zeitgenössische Tanz eine 
eigenständige Bedeutung und erweitert seitdem die Kulturlandschaft Ulms.  
 
Die Freie Tanzszene in Ulm begeistert mit ihren unzähligen Stilen, ist emotional zugänglich und 
erreicht sowohl Kinder und Jugendliche wie auch Erwachsene und Senioren.  
Allein der Körper und die Bewegung eignen sich hervorragend als künstlerische Ausdrucksform in 
der sehr international geprägten Tanzszene.  
 
In Ulm hat sich das Festival Ulm Moves etabliert und findet in diesem Jahr bereits zum 3. Mal 
statt. 
Die Jury bestätigte im Fachbereichsausschuss Kultur am 26.06.2015 (GD 251/15) das 
hervorragende Konzept.  
Die Veranstalter sind das Roxy Ulm, das Stadthaus Ulm, das Theater Ulm und das Ulmer Zelt.  
Neben preisgekrönten Stars der internationalen Tanzszene wird auch die regionale Tanzbewegung 
sichtbar gemacht. Auf dem Programm stehen internationele Gastspiele, Workshops, Ausstellungen, 
Vorträge und der Parcour durch die Innenstadt.  
 
Die Produktionen von Domenico Strazzeris Strado Compagnia Danza, erweisen sich ebenfalls als 
fester Publikumsmagnet im Ulmer Stadthaus. Er überzeugt stets mit seinen neuen ästhetischen 
Ansätzen das Ulmer Publikum. Seit Gründung im Jahr 2001 entwickelte sich die Compagnia stets 
künstlerisch weiter und wirkt über die Grenzen Ulms hinaus. 
 
Die Jury bestätigt, dass Ulm mit seinen Künstlern und Zuschauern das Potential des „Geheimtipps 
in der Tanzlandschaft“ hat.  
 
In der jährlichen Projektförderung Tanz, werden innovative Projekte gefördert. Die freie Szene, 
die freien Compagnien und Gruppen sowie die innovativen Projekte sollen in den kommenden 
Jahren bestmöglich unterstützt und die gute Entwicklung weiter ausgebaut werden. Die dauerhafte 
Mittelbereitstellung in der Sparte Tanz analog zur Spartenförderung Musik und Kinder- und 
Jugendtheater ist zwingend für die jeweiligen Ausschreibungsverfahren erforderlich.  
 
2. Finanzierung 
Die institutionelle Förderung wurde für die Förderzeiträume 2013 bis 2015 und 2016 bis 2018 
beschlossen. Der Empfehlung der Fachjury Tanz, die Mittel von 100.000 Euro auf 120.000 Euro 
aufzustocken, wurde im Fachbereichsausschuss Kultur am 26.06.2015 (GD 251/15) gefolgt. Die 
Stadt stellt seither einen befristeten Sonderfaktor bereit.  
 

- Die Strado Compagnia Danza unter der Leitung von Domenico Strazzeri, erhält einen jährlichen 
Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro. Die Förderung wurde für die Zeiträume 2013 bis 2015 und 
2016 bis 2018 beschlossen und mittels Budgetvereinbarung bewilligt. 
 
- Das Tanzfestival Ulm Moves erhält für den Förderzeitraum 2016 bis 2018 jährlich 30.000 Euro. 
 
- Die jährliche Projektförderung verfügt über die Finanzmittel von jährlich 40.000 Euro. 
Die Entscheidung über die Mittelvergabe trifft das Vergabegremium des Gemeinderats auf 
Empfehlung der Fachjury Tanz. In den vergangenen Jahren förderte die Stadt u. a.: 
Underground Movement, Moving Rhizomes, den Welttanztag, die Sommertanzwoche. 
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3. Finanzierung und Förderung ab 2019 

Die bisher lediglich mit befristeten Sonderfaktoren finanzierte Förderung in der Sparte Tanz hat sich 
bewährt und die Tanzszene in Ulm sich überregional Anerkennung verschafft. Daher empfiehlt die 
Verwaltung, die Förderung Tanz ab 2019 in Höhe von jährlich 120.000 Euro unbefristet, unter 
Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllenden städtischen Aufgaben, sowie der 
Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplanes durch den Gemeinderat, zu beschließen.  
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